
Samtgemeinde Bersenbrück Bersenbrück, den 06. Feb. 2014 

Fachdienst III: Bauen, Planen, Umwelt 
 
 

Beschlussvorlage 

 

Vorlage Nr.: 112/2014 

 

Windenergienutzung in der Samtgemeinde Bersenbrück 
3.1 Aufstellung der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes  
hier: Vorentwurf 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Ausschuss für Planen, Bauen und Straßen 18.02.2014 öffentlich Vorberatung  

Samtgemeindeausschuss  nicht öffentlich Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Vorentwurf der Planzeichnung zur 72. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Auf dieser Grundlage wird die nach den 
Bestimmungen des Baugesetzbuchs vorzunehmende frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
vorgenommen.    
 
 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 

  Ja 

  Nein 

 
 
 
 
2. Beteiligte Stellen: 
Erster Samtgemeinderat 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e 
 
Sachverhalt: 
Auf Grundlage des RROP des Landkreises Osnabrück – Teilfortschreibung Energie 
2013 – wird derzeit mit der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes die Darstellung 
von Sonderbauflächen für die Windenergienutzung in den Gemeinden Alfhausen, 
Gehrde und Rieste vorbereitet mit Ausschlusswirkung außerhalb dieser 
Sonderbauflächen. Gleichzeitig soll die seinerzeit im Ortsteil Heeke der Gemeinde 
Alfhausen dargestellte Sonderbauflächen umgewandelt werden in Fläche für die 
Landwirtschaft, da dieses Gebiet aufgrund der durchgeführten Untersuchungen für 
die Errichtung von Windenergieanlagen nicht geeignet ist. Hier wäre eine erhebliche 
Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Reservebecken Alfsee“ zu befürchten. Vom 



Planungsbüro Dehling und Twisselmann wurde nunmehr der Vorentwurf für die 
Abgrenzung der Gebiete erarbeitet, der dieser Vorlage als Anlage beigefügt ist. Als 
nächster Verfahrensschritt ist auf dieser Grundlage die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
vorzunehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
            Gez. Dr. Baier                                             Heidemann 
    Samtgemeindebürgermeister                        Fachdienstleiter III  
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